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Vorbemerkungen 

Mit dem Umweltstatistikgesetz vom 16. August 2005 (BGBl. I S. 2446) wurde ab dem Berichtsjahr 2006 eine 
jährliche Erhebung über die Klärschlammentsorgung öffentlicher Kläranlagen angeordnet. Gleichzeitig wurde 
mit diesem Gesetz eine Berichtspflicht für Verwaltungsstellen geschaffen, soweit bei diesen aufgrund nicht-
statistischer Rechts- oder Verwaltungsvorschriften Angaben zu den Erhebungsmerkmalen einer Umweltsta-
tistik anfallen. Somit konnte das bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) Nord und Süd vor-
liegende Datenmaterial für die Erhebung genutzt werden. Diese Verwaltungsdaten liefern ein nahezu kom-
plettes Bild der Klärschlammentsorgung. Auf die nicht von den Struktur- und Genehmigungsdirektionen er-
fassten Kläranlagen hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kläranlagen mit weniger als 1 000 Einwoh-
nerwerten aus dem Bereich der SGD Nord - .entfallen weniger als 1 % des gesamten Klärschlammaufkom-
mens;  

Nicht einbezogen ist die Klärschlammentsorgung industrieller Kläranlagen, auch wenn diese öffentliches 
Abwasser übernehmen.  

Rechtsgrundlagen 

Umweltstatistikgesetz ( UStatG ) vom 16. August 2005 ( BGBl. I S. 2446 ), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 11. August 2009 ( BGBl. I S. 2723 ) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundessta-
tistikgesetz ( BStatG ) vom 22. Januar 1987 ( BGBl. I S. 462, 565 ), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 7. September 2007 ( BGBI. I S. 2246 ) geändert worden ist. Erhoben werden die Mengendaten über 
Verwertung und Verbleib des Klärschlamms nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 UStatG. 

Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus § 14 Abs. 1 UStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach §14 
Abs. 2 Nr. 4 Buchstabe a UStatG sind die Inhaber oder Inhaberinnen oder die Leitungen der genannten An-
lagen auskunftspflichtig. Aus § 14 Abs. 3 UStatG ergibt sich eine Berichtspflicht für Verwaltungsstellen (sie-
he Vorbemerkungen). 

Vergleichbarkeit 

Die Angaben zum Klärschlammaufkommen basieren bis zum Berichtsjahr 2004 auf der mehrjährigen Erhe-
bung über die öffentliche Abwasserentsorgung. Ab Berichtsjahr 2006 liegen den Ergebnissen die Meldungen 
der Struktur- und Genehmigungsdirektionen zugrunde, wobei für die Jahre 2006 und 2007 die Angaben der 
nicht von den SGD erfassten Kläranlagen auf Basis der Ergebnisse der Erhebung über die öffentliche Ab-
wasserentsorgung 2004 zugeschätzt wurden.  
 

Definitionen 

Klärschlamm 

Aus dem Abwasser abtrennbare, wasserhaltige Stoffe, ausgenommen sind Rechen-, Sieb- und Sandfang-
gut, jedoch einschließlich der bei der Abwasser- und Klärschlammbehandlung zugegebenen Hilfsmittel.  

Landschaftsbauliche Maßnahmen 

Zum Klärschlammeinsatz bei landschaftsbaulichen Maßnahmen zählen unter anderem die direkte Verwen-
dung bei Rekultivierungsmaßnahmen und die Verwertung in Kompostierungsanlagen.  

Landwirtschaftliche Verwertung 

Verwertung in der Landwirtschaft nach Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 ( BGBl. I S. 912 ), die 
zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 ( BGBl. I S. 2542 ) geändert worden ist. 
 

Sonstige stoffliche Verwertung 

Unter die sonstige stoffliche Verwertung fallen die Klärschlammvererdung sowie der direkte Einsatz als Bau-
stoff. 

Thermische Entsorgung 

Hierzu zählen sowohl die getrennte Klärschlammverbrennung (Monoverbrennung) als auch die Mitverbren-
nung. 

Trockenmasse 

Die nach vollständiger Trocknung des Klärschlamms erhaltene Masse an Feststoffen. Sie umfasst auch die 
bei der Abwasser- und Klärschlammbehandlung zugegebenen Hilfsmittel. 
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1 Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Standort der Kläranlage.
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G 1 Klärschlammentsorgung der öffentlichen Kläranlagen 1991–2010 nach Entsorgungswegen

1 Hinweis zur Vergleichbarkeit siehe Seite 2.
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